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Preisig betreffend unzulässiges Konstrukt von Peter Spuhler bei seinem Chalet 
in St. Moritz zur Steuerumgehung 

 
Aus dem am 10. Februar 2026 publizierten Urteil des Bundesgerichts (BGE 
9C_107/2025) geht hervor, dass Peter Spuhler mit der Zwischenschaltung seiner Cha-
let-AG in St. Moritz eine Steuerumgehung begangen hat. Die Konstruktion sei wirt-
schaftlich nicht begründet gewesen, sondern diente laut Bundesgericht vor allem dazu, 
Steuern zu sparen. Er sparte damit rund CHF 865'000. (SRF News vom 11.02.26) 
Das Chalet in St. Moritz ist der einzige Vermögenswert der Aktiengesellschaft Chesa 
Sül Spelm, deren Sitz sich seit 2017 in Frauenfeld TG befindet. Alleinaktionär der Ge-
sellschaft ist Peter Spuhler, der Verwaltungsratspräsident von Stadler Rail. Er war in 
der Folge auch der einzige Mieter des Hauses. (SRF News vom 11.02.26) Auch der 
Hinweis, im Haus gebe es gelegentlich genutzte Büroräume, überzeugte das Bundes-
gericht nicht. Für das Gericht bleibt das Objekt im Kern ein Feriendomizil des Aktio-
närs, nicht ein echter Geschäftsbetrieb, denn eine Vermietung fände nicht statt. (cash 
news vom 11.02.26) 
Gestützt auf diese erneuten unschönen Schlagzeilen aus Graubünden ersuche ich die 
Regierung, die folgenden Fragen zu beantworten: 
 
1. Geht es beim vorliegenden Fall nicht nur um eine Steuerhinterziehungumgehung 

(nachträgliche Korrektur auf Wunsch der Fragestellerin), sondern auch um eine Um-
gehung der Erstwohnungsverpflichtung? 

2. Müssen die Regeln für Immobilien- und Besitzgesellschaften verschärft werden? 
3. Braucht es mehr Transparenz und eine einheitlichere Missbrauchsprüfung? 
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